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STADT EBERSWALDE 
Der Bürgermeister 
 

 DB/Vorlage Nr. BV/572/2011 

 

Datum: 24.05.2011 
 

zur Behandlung in Sitzung:  
                - öffentlich - 

 
Einreicher/zuständige Dienststelle:  

23 - Liegenschaftsamt 
 

 
 
Betrifft: Vergabe von Bauleistungen nach VOB - Baufeldfreimachung/Bodenaustausch 
infolge Altlasten im Bereich Ostender Höhen 
 
Beratungsfolge: 
 
Hauptausschuss 16.06.2011 Entscheidung 

 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
Dem Vergabevorschlag für die Baumaßnahme Baufeldfreimachung/Bodenaustausch infolge 
Altlasten für 3 Baugrundstücke im Bereich Ostender Höhen mit Kosten in Höhe von 
56.800,01 € wird zugestimmt. 
Die Verwaltung wird beauftragt, den Zuschlag der Firma Rouvel in Eberswalde zu erteilen. 
  
 
Boginski  
Bürgermeister  
 
Anlage: Vergabevorschlag 
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Fin. Auswirkungen:     Ja: X      Nein:        
Haus-
haltsjahr 

Ertrag / Aufwand 
bzw. Einzahlung/ 
Auszahlung 

Produkt-
gruppe 
 

Sachkonto 
 

Planansatz gesamt Aktueller 
Ertrag bzw. 
Aufwand 

a) Ergebnishaushalt: 
                 
      
      
      
b) Finanzhaushalt: (für Investitionen Maßnahmenummer:  23110001) 
      
2011 Auszahlung 11.17 096110 80.000,00 € 56.800,01 € 
      
Wirtschaftlichkeitsberechnung liegt als Anlage bei:  Ja:                           
                                                                                  nicht erforderlich:    
Erläuterung: 
 
Mitzeichnung Amtsleiter/in: Mitzeichnung Kämmerer/in: Mitzeichnung Dezernent/in: 
   

 
 
 
 
 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Zur gemeinsamen Umsetzung des Bebauungsplanes 805 „Abrundung Ostende“ schlossen 
die Grundstückseigentümer Stadt Eberswalde und Eberswalde-Ostend GmbH 2006 einen 
Erschließungsvertrag. Die Eberswalde-Ostend GmbH verpflichtete sich als 
Erschließungsträger zunächst die Kosten der Erschließung für das gesamte Vorhaben zu 
übernehmen. Es wurde vereinbart, dass nach Fertigstellung der Erschließungsmaßnahme 
die Stadt Eberswalde für die Erschließung der städtischen Grundstücke den Anteil der 
Kosten übernimmt. Ein Kostenübernahmevertrag regelt die Erstattung der Kosten. 
Die Erstattung der Kosten erfolgt durch den Verkaufserlös der Grundstücke. 
Bislang sind noch nicht alle durch die Stadt zu erstattenden Erschließungskosten beglichen. 
Nach Veräußerung eines Grundstücks wurden bei Baubeginn Bodenverunreinigungen in 
Form von Hausmüll und Bauschutt festgestellt.  
Nach langwierigen Auseinandersetzungen mit dem Käufer hat die Stadt Eberswalde die 
Beseitigung der Altlasten auf eigene Kosten veranlasst. 



- Seite 3 von 3 - 

Um bei der Veräußerung der restlichen Grundstücke Altlasten ausschließen zu können, 
beauftragte die Stadt Eberswalde orientierende Untersuchungen mit dem Ergebnis, dass 
sich auf drei weiteren Grundstücken Altlasten befinden. 
Da der Verkaufserlös der Erstattung der Erschließungskosten dient, ist der Bodenaustausch 
auf diesen Grundstücken erforderlich.  
Die Leistung wurde öffentlich ausgeschrieben. Die Fa. Rouvel unterbreitete das 
annehmbarste Angebot. 
Es werden keine Nachauftragnehmer gebunden. 
 
Abschließend wird darauf hingewiesen, dass grundsätzlich alle Grundstücksgeschäfte und 
Vergaben im öffentlichen Teil der Ausschüsse und der Stadtverordnetenversammlung 
behandelt werden. In den entsprechenden Beschlussvorlagen werden alle schutzwürdigen 
Daten von einzelnen Personen, wirtschaftliche Verhältnisse betreffende Angaben, Namen 
und Adressen nicht aufgenommen und insofern anonymisiert. Die Stadtverordneten haben 
die Möglichkeit, ggf. die konkreten Angaben zu den schutzwürdigen Daten im 
Liegenschaftsamt einzusehen und zu hinterfragen. Im Zweifelsfall besteht die Möglichkeit, im 
Rahmen der Sitzung die Nichtöffentlichkeit herzustellen und die Daten den Stadtverordneten 
zu benennen. 
 
 
 


